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Versionenverzeichnis 
 

Datum Version Änderungsvermerk Bearbeiter 

28.12.2018 1.0 Diverse Anpassungen/Ergänzungen 2019 FIM 

28.10.2020 1.1 Anpassung Fernauslesung 7.4 YGR 

03.12.2021 1.1 Anpassungen Tarifdrähte  YGR 

03.03.2021 1.2 Anpassung Zählerfernauslesung 7.4 YGR 

11.05.2022 1.3 Anpassen Elektrizitätswerke  YGR 

08.09.2022 1.4 Anpassen auf Weisungen Esti 1.07.2022 MLE 

08.03.2023 1.5 Anpassen Lastmanagement Ausnahme bei DEFH MLE 

5.10.2023 1.6 Zählersteckklemmen YGR 

01.01.2026 1.7 Einspeisebegrenzung PV-Anlagen YGR 
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Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die entsprechenden Artikel der allgemei-

nen Werkvorschriften CH 2021. Es handelt sich um Ergänzungen oder Anpassungen 

zu den einzelnen Artikeln. 

 

1 Allgemeines 
 

1.1 Grundlagen 
 

Die speziellen Bestimmungen ergänzen die Werkvorschriften CH 2018 mit betriebseigenen 

Bestimmungen für das Erstellen bzw. den Anschluss von elektrischen Installationen an das 

Verteilnetz der LKWG. 

 

Zusätzlich sind folgende Dokumente der Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden 

(LKWG) zu beachten (siehe https://www.lkwg.ch/downloads/): 

 

• Allgemeine Bedingungen der Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden 

(LKWG) für freie Endverbraucher 

• Allgemeine Bedingungen der Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden 

(LKWG) für Endverbraucher mit Grundversorgung  

• Bedingungen der Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden (LKWG) für den 

Anschluss an das Niederspannungsnetz 

• Technische Bedingungen für den Parallelbetrieb von EEA mit dem Netz der LKWG 

• Allgemeine Bedingungen der Genossenschaft Licht und Kraftwerke Glattfelden für den 

Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) 

1.7 Netzrückwirkungen 
 

Rundsteuerfrequenz LKWG (Glattfelden):   595 Hz 

Rundsteuerfrequenz EGW (Weiach):   492 Hz 

Rundsteuerfrequenz EGM (Marthalen):   582 Hz 

 

  

https://www.lkwg.ch/downloads/
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2 Meldewesen 
 

2.4 Installationsanzeige (IA) 
 

Installationen mit Lastverschiebungsmöglichkeit und Anlagen, die an einem Regelpooling 

teilnehmen, müssen den LKWG gemeldet werden. 

 

2.5 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme 
 

2.5.1 Montage von Mess- und Steuerapparaten 

 

Die LKWG behält sich das Recht vor, bei nicht vorschriftsgemässer Vorbereitung der Instal-

lation, die Montage der Mess- und Steuerapparate vorerst nicht vorzunehmen. Die Zusätzli-

chen Aufwendungen werden dem Verursacher verrechnet. 

 

2.5.2 Verrechnung von Aufwendungen für die Montage und Demontage von Mess-, 

Steuer- und Tarifapparaten 

 

Neuanlagen 

Die Montagen der gemäss Tarif erforderlichen Mess- und Steuerapparate für neu am Verteil-

netz angeschlossene Anlagen und die entsprechenden Demontagen bei aufgelösten Anla-

gen, werden dem Auftraggeber (Kunde / Installationsfirma) verrechnet. 

 

Bestehende Anlagen (Umbau) 

Mehrkosten und zusätzliche Aufwendungen für Messeinrichtungen, welche die Mindestanfor-

derung für die Datenbereitstellung übersteigen, werden dem Kunden verrechnet. 

 

Die Demontage und Montage von Mess- und Steuerapparaten, bei vom Kunden initiierten 

Umbauten in bestehenden Anlagen, werden der meldenden Installationsfirma verrechnet. 
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3 Personenschutz 
 

3.2 Erder 
 

3.2.3 Erder in bestehenden Bauten 

 

Bei jedem Netzanschluss kann, wenn gewünscht, seitens der LKWG ein CU-Band 30×3 mm 

mit einer Mindestlänge von 15 m oder ein Tiefenerder mit einer Mindesttiefe von 2,5 m ver-

legt und an den Anschlussüberstromunterbrecher angeschlossen werden. Diese Maßnahme 

kann insbesondere bei bestehenden Anlagen zum Einsatz kommen, deren Netzanschluss 

geändert wird, sowie bei Liegenschaften, bei denen eine bestehende metallene Wasserlei-

tung durch eine Kunststoffleitung ersetzt wird oder ein Freileitungsnetzanschluss erneuert 

wird. Die dabei entstehenden Kosten trägt der Eigentümer 

 

4 Überstromschutz 
 

Es werden keine besonderen Anforderungen an den Überstromschutz gestellt. 

 

 

5 Netz- und Hausanschlüsse 
 

5.1 Erstellung des Netzanschlusses 
 

Die Kabelschutzrohre, Formstücke und das Kabelwarnband werden von den LKWG geliefert. 

Das Verlegen ist bauseits auszuführen. Das Einmass und die Planerstellung wird durch die 

LKWG ausgeführt. Die Verlege Empfehlung des VSE und die Mindestradien der Kabel-

schutzrohre und Kabel sind zu beachten. 

Die Rohranlage muss vor dem Eindecken durch die LKWG eingemessen werden. Sollten die 

Rohranlage ohne frühzeitige Avisierung eingedeckt werden, sind diese auf eigene Kosten 

wieder freizulegen. 

 

Die Wasserhaltung ist bauseits auszuführen. Die Rohreinführung ins Gebäude ist wasser-

dicht auszuführen und bauseits zu erstellen. Wasser, welches durch das Kabelschutzrohr 

fliesst, muss aussen am Gebäude abgeleitet werden Die LKWG übernimmt keine Haftung für 

Wasserschäden. 

 

 

6 Bezüger- und Steuerleitung 
 

6.2 Steuerleitungen 
 

Für alle Messeinrichtungen ausser von Wohneinheiten ist neben dem Steuerneutralleiter ein 

Tarifsteuerleiter zu verdrahten. 
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7 Mess- und Steuereinrichtungen  
 

7.1 Allgemeines 
 

Direkte Eingriffe in die Steuerverdrahtung der Laststeuerung sind nicht erlaubt. Lastmanage-

mentgeräte (z.B. von Energieerzeugungsanlagen) dürfen die Laststeuerung nicht beeinflus-

sen und müssen mit den LKWG abgesprochen werden. 

 

7.3 Private Elektrizitätszähler 
 

Bei Privatzähler darf die Doppeltarif-Schaltung (sofern vorhanden), nur in Absprache mit den 

LKWG zur Anwendung kommen. Die LKWG behält sich vor, beim Einsatz von Smart-Metern, 

kein Laststeuer-Empfänger zu montieren. 

 

7.4 Fernauslesung 
 

Messeinrichtungen mit Fernauslesung benötigen eine dauerhafte Kommunikationsverbin-

dung. Die Art der Verbindung wird durch die LKWG in Absprache mit dem Kunden bestimmt. 

Die Installationen für den Kommunikationsanschluss sind bauseits zu erstellen. 

 

1) Befinden sich die Zählerverteilung nicht in einem Aussenzählerkasten, ist ein Leerrohr 

M20 für die Fernauslesung (Antenne) zwischen der HV und einem geeigneten Standort 

(Steigzone, Fassade usw.) bis in das Erdgeschoss vorzusehen. Der genaue Standort ist mit 

der LKWG abzusprechen.  

 

2) Zusätzlich zur Mindestanzahl der Reserveplätze für Messeinrichtungen ist pro Gebäude, 

in der ersten Hauptverteilung ein Hilfsspannungsanschluss ab TRE Überstromunterbre-

cher,1L/N/PE, grau / grau mit 0 bezeichnet auf einen freien Zählerplatz zu führen. Dieser 

Zählerplatz ist mit "Fernauslesung" zu bezeichnen 

 

3) Wird eine Messeinrichtung abgesetzt der Zählerverteilung installiert, (z.B. für Elektromobi-

lität in der Tiefgarage) ist ein Datenkabel (CAT6) zur nächstgelegenen Zählerverteilung zu 

verlegen und beidseitig mit Zählerfernauslesung zu beschriften. 

 

7.5 Standort und Zugänglichkeit 
 

Ist die jederzeit freie Zugänglichkeit nicht gegeben, ist der dauernde und gefahrlose Zugang 

mittels Schlüsselrohrs zu gewährleisten. Der Zugang zu weiteren Räumen darf nicht möglich 

sein. Das Schlüsselrohr wird von den LKWG ausgehändigt und ist bauseits zu montieren. 

Die Kosten für das Schlüsselrohr werden dem Kunden verrechnet. 
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7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung 
 

Bezüger-Überstromunterbrecher, Elektrizitätszählerplatz, Unterverteilung und Wohnung/Ge-

werberaum müssen eindeutig und durchgehend identische Nummerierungen oder Bezeich-

nungen gemäss dem eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) enthalten. 

 

Wohnungen bzw. Geschäftsräume müssen vom Installations-Eigentümer dauerhaft (in der 

Regel Sonnerietasterplatte oder Türrahmen) bezeichnet werden. Es ist eindeutige Bezeich-

nung gemäss dem eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) zu verwenden. 

 

Mit der Apparatebestellung sind den LKWG die offiziellen Objektbezeichnungen gemäss 

dem eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) mitzuteilen. 

 

7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssysteme 
 

Überstromunterbrecher, die unter 0.80 m ab Boden angeordnet sind, müssen mit Kasten  

oder durchsichtigen, leicht demontierbaren Abdeckungen geschützt sein, sofern sie nicht in 

separaten Räumen montiert sind. 

 

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandler 
 

Stromwandler werden von den LKWG geliefert und bleiben deren Eigentum. Im Niederspan-

nungsbereich werden Stromwandler mit Bemessungsströmen von 300/5 A (max. Vorsiche-

rung 315 A), 800/5 A und 1'500/5 A eingesetzt. 

 

Der Leiterquerschnitt des Strompfades muss 4mm², derjenige des Spannungspfades  

2.5 mm² betragen. Abweichungen (z.B. bei Blockstromwandlern) werden mit der Installati-

onsanzeige bekannt gegeben. 

 

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtung 
 

In Neubauten, Umbauten und Erweiterungen sind sämtliche Zählerplätze für Direktmessein-

richtungen mit Zählersteckklemmen auszurüsten und mit transparenten, plombierbaren Ab-

deckhauben zu versehen. Die Zählersteckklemmen und die dazugehörigen Steckerstifte für 

die Überführung, sowie die Abdeckhauben sind bauseits zu liefern. Die Steckerstifte für die 

Überführung sind bei den Zählerplätzen zu deponieren oder bei den LKWG abzugeben. 

 

Bei Direktmesseinrichtungen müssen Zählersteckklemmen 80 A gemäss Montagehinweis im 

Anhang montiert und angeschlossen werden. 

 

Bezugsquelle: Hager AG, 

 

• Zählersteckklemmen 80A Typ KJD080C1 E-No: 169 000 013 

• Überführungsstifte starr 80A: Typ KJZ080B4 E-No: 169 000 053 

• Abdeckhaube plombierbar. Typ KJZ000N2 E-No: 169 000 133 
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8 Verbraucheranlagen 
 

8.1 Allgemeines 
 

Für Wärmepumpenboiler gelten die Bestimmungen gemäss 8.9 (Wärmepumpen). 

 

8.5 Wassererwärmer 
 

Wassererwärmer mit einem Inhalt ≥ 100 Liter sind sperrpflichtig und hinter Schaltapparaten, 

ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen. Die Ein- und Ausschaltzeiten werden von 

den LKWG festgelegt. 

 

Eine Tagesfreigabe ist ausserhalb der Höchstbelastungszeiten möglich. Die Steuerung der 

Tagesnachladung muss gemäss dem folgenden Beispiel erfolgen: 

 

 
 

8.7 Wärme- und Kälteanlagen 
 

Die LKWG können für sämtliche Wärme- und Kälteanlagen (z.B. Klimaanlagen) in besonde-

ren Fällen eine zeitliche Unterbrechung der Energielieferung festlegen. Die Sperrzeiten rich-

ten sich nach den Belastungsverhältnissen im Verteilnetz. 
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8.8 Widerstandsheizungen 
 

Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten die Bestimmungen ge-

mäss 8.9 (Wärmepumpen). 

Widerstandsheizungen mit einem Anschlusswert > 2.5 kVA sind sperrpflichtig und hinter 

Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen. Die Ein- und Ausschaltzei-

ten werden von den LKWG festgelegt. 

 

8.9 Wärmepumpen 
 

Die Energielieferung für behördlich bewilligte Wärmepumpenanlagen muss durch die LKWG 

zeitlich unterbrechbar sein.  

 

Für die gesamte Leistung von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen muss 

die Energielieferung durch die LKWG zeitlich unterbrechbar sein. Kann die Not- und/oder Er-

gänzungsheizung nicht separat gesteuert werden, muss auch der Betrieb des Kompressors 

unterbrechbar sein. 

 

Die Freigabe- und Sperrzeiten für die angeschlossenen Anlagen und Geräte unterliegen fol-

genden Einschränkungen: 

 

• Die Netznutzung kann von den LKWG täglich maximal vier Stunden unterbrochen wer-

den, davon höchstens drei Stunden während der Hochtarifzeit. 

• Die Sperrzeiten können variabel festgelegt werden und richten sich nach den Belas-

tungsverhältnissen im Verteilnetz. 

• Eine einzelne Sperrung dauert maximal zwei Stunden. 

• Zwischen zwei Sperrungen dauert die Freigabe gleichlange wie die vorausgegangene 

Sperrung. 

• Für Not- und Ergänzungsheizungen in Wärmepumpenanlagen gelten dieselben Best-

immungen. 

Der Anschlusswert von behördlich bewilligten Not- und Ergänzungsheizungen darf die Auf-

nahmeleistung (PNT) der Wärmepumpenanlage nicht überschreiten. 

 

Anlagen mit einem Anschlusswert > 5.0 kVA werden durch die LKWG individuell beurteilt. 
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9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanla-

gen 
 

9.1 Allgemeines 
 

Rundsteuerfrequenz LKWG (Glattfelden):   595 Hz 

Rundsteuerfrequenz EGW (Weiach):   492 Hz 

Rundsteuerfrequenz EGM (Marthalen):   582 Hz 

 

9.2 Kompensationsanlagen 
 

Eine Zentralkompensationsanlage für mehrere Zählerstromkreise ist nicht zulässig. 

 

10 Energieerzeugungsanlagen und ZEV (EEA) 
 

10.1 Grundlagen EEA 

10.1.2  

Es gelten die "Technischen Bedingungen für den Parallelbetrieb von EEA mit dem Netz der 

LKWG" in der aktuellen Version gemäss Publikation auf https://www.lkwg.ch/downloads/. 

 

Als Grundlage für die Realisierung einer Eigenverbrauchslösung, bezieht sich die LKWG auf 

die Empfehlungen des Handbuch Eigenverbrauchsregelung (HER – CH) des VSE. 

 

Die LKWG verlangt zur Qualitätssicherung der Netze einen Lastabwurf, angesteuert über ein 

Öffnerschütz (nc). Je nach WR im Lastkreis oder im Steuerkreis des WR. 

Das Schema ist sinngemäss der Ladestation für E-Mobility anzuwenden. 

 

10.1.3  

Einspeisebegrenzung für Neuanlagen 

Photovoltaikanlagen, die ab dem 1. Januar 2026 neu in Betrieb genommen und an das 

Stromnetz angeschlossen werden, dürfen höchstens 70 Prozent ihrer installierten Modulleis-

tung (DC-Nennleistung) in das öffentliche Netz einspeisen. 

(Strom VG Art. 17c und Strom VV Art. 19c) 

 

10.1.4  

Anwendung auf Bestandsanlagen bei Wechselrichtertausch 

Für Photovoltaikanlagen, die vor dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommen wurden, ist die in 

Absatz 10.1.2 genannte Einspeisebegrenzung verpflichtend umzusetzen, sobald ein Aus-

tausch des Wechselrichters erfolgt. 

 

 

 

https://www.lkwg.ch/downloads/
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10.2 Grundlagen Zählerzusammenschluss (ZEV, vZEV und LEG) 
 

Bei der Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft und oder Lokaler Energiegemein-

schachften sind entsprechende Rahmenverträge mit den LKWG abzuschliessen. Es gelten 

die "Allgemeinen Bedingungen der Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden" in der 

aktuellen Version gemäss Publikation auf https://www.lkwg.ch/downloads/. 

 

 

10.3 Beglaubigungen Herkunftsnachweis (HKN) 
 

Beglaubigungen von Energieerzeugungsanlagen (EEA) sind kostenpflichtig. 

  

https://www.lkwg.ch/downloads/
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11 Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie 

Stromversorgungsanlagen (USV) 
 

11.1 Elektrische Energiespeicher 
 

Es gelten die "Technischen Bedingungen für den Parallelbetrieb von EEA mit dem Netz der 

LKWG" in der aktuellen Version gemäss Publikation auf https://www.lkwg.ch/downloads/. 

 

Je nach Produkt und Tarif ist das Laden oder das Entladen von Energiespeichern aus dem 

oder ins Netz nicht erlaubt. Dies ist in jedem Fall in der Planungsphase mit den LKWG abzu-

klären. 

 

11.2 Notfunktion 
 
Der Schutz ist für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Netze, der Anschlussanlage 
und der Erzeugungseinheit von erheblicher Bedeutung.  
Die Weisungen 221 und 220 des ESTI und die Branchenempfehlung NA/EEA-NE7-CH 2020 
sind einzuhalten. 
 

Die Prüfung des NA-Schutzes (Entkupplungsschutz) ist durch den EEA-Betreiber vorzuneh-

men und muss gemäss Art. 18 Abs. 2 Starkstromverordnung alle 5 Jahre durch den Be-

triebsinhaber der EEA überprüft werden. 

 

 

12 Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
 

Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge sind, für einen möglichen Last- oder 

Einspeiseabwurf, hinter Schaltapparaten, ggf. mit einer Einschaltverzögerung gemäss dem 

Schema "Lastabwurf/Steuerung E-Mobilität" im Anhang anzuschliessen. 

 

Ein- und zweiphasiger Bezug von Ladestationen ist nur bis 16A zulässig. 

 

Bei der Installation von mehr als einer Ladestation am gleichen Anschlusspunkt, sind intelli-

gente Ladestationen/Ladesysteme zu verbauen dessen Gesamtleistungsabgabe die LKWG 

über einen Rundsteuerbefehl reduzieren oder komplett abwerfen kann. 

Die Verdrahtung der Tarifverkabelung ist entsprechend vorzubereiten und zum nächstgele-

genen Rundsteuerempfänger zu führen. 

Das System muss über ein Lastmanagement verfügen, das Leistungsspitzen verhindert und 

den Phasenausgleich sicherstellt.  

Ausnahmen bilden DEFH betreffend Lademanagement hinter einem Einspeisepunkt, hier 

steht frei, wie die Ladeleistung geregelt wird. Die HAK-Sicherung darf während der höchsten 

Belastung nicht ausgelöst werden. Der Lastabwurf für die Netzqualitätssicherung wird auch 

in dieser Ausnahme verlangt. 

 

 

  

https://www.lkwg.ch/downloads/
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13 Freigabe für steuerbare Lasten 
 

Auf Wunsch des Kunden kann eine 24-h-Freigabe eingerichtet werden. Die Freigabe erfolgt 

über ein LKWG-Steuersignal. 

 

 

14 Untersagung der LKWG-Steuerung durch den Kunden 
 

Gemäss Art. 31f StromVV hat der Kunde das Recht, die Steuerung der LKWG gemäss 8.5., 

8.7., 8.8., 8.9 zu untersagen. Es sind die jeweiligen Tarifbestimmungen zu beachten. 

 

Nicht untersagen kann der Kunde die Installation des Steuergerätes und dessen Anwendung 

zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebes (Art. 8c Abs. 5 und 6 StromVV). 

 

 

15 Anhang 
 

Anhang 1: Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen 

 

Anhang 2: Prinzipschema Lastabwurf/Steuerung E-Mobilität 
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15.1 Montagehinweis der 80A-Zählersteckklemmen 
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15.2 Prinzipschema Lastabwurf/Steuerung E-Mobilität 
 

 


